
Die Ehe der P arte ien  ist je tz t auf einem Stand, daß 
die P arteien  n icht m ehr dieselbe Sprache sprechen und 
die gegenseitige Bindung fü r  die Entw icklung beider 
n icht m ehr förderlich ist. Die V oraussetzungen des § 8 
der VO über Eheschließung und Eheauflösung vom 
24. November 1955 sind dam it gegeben.

gez. K rau tm ann gez. N a rr  gez. Dehnecke

Wirfschaftspoiitische Erwägungen bei 
Scheidungsurteiien

Wesentlich für die Beurteilung, oh eine Ehe ihren „Sinn 
für die Gesellschaft“ verloren hat, is t die Feststellung 
des Gerichts, oh die Eheleute heim Fortbestehen der 
Ehe die ihnen im  Produktionsprozeß zugedachten Auf
gaben erfüllen werden oder nicht.
Is t durch die ehelichen Zerwürfnisse eine Schmälerung 
der A rbeitskraft oder auch nur eine Herabsetzung der 
Arbeitsfreude der Ehegatten zu befürchten, so kann 
kein Zweifel bestehen, daß das erkennende Gericht dies 
zum  Anlaß nehmen wird, die Ehe zu trennen, dam it die 
Ehegatten als „Bürger der DDR leistungsfähig bleiben 
und am Aufbau ak tiv  m itarbeiten“.

DOKUMENT 244

U rteil des K reisgerichts N ordhausen
vom 23. Ju li 1956 
— 3 R a 74/56 —

Die Zivilkammer h a t fü r R echt erkannt:
Die am  24. M ärz 1951 vor dem S tandesam t in W. ge
schlossene Ehe der P arteien  w ird geschieden.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  :
Die Ehe der P arte ien  is t tief ze rrü tte t. Die Beweisauf
nahm e ha t ergeben, daß die um 7‘/2 Ja h re  ältere K lä
gerin  dem V erklagten durch maßlose E ifersucht das 
Leben schwer gem acht und ihm  auch dienstlich erheb
liche Schwierigkeiten bereitet hat.
Sie h a t dem V erklagten ständig  nachspioniert. W enn der 
V erklagte ausw ärts beschäftig t w ar, reiste sie ihm 
nach und erkundigte sich danach, ob etw a der Ver
k lag te  Beziehungen zu anderen F rauen  aufgenommen 
hatte .

Die Beweisaufnahm e ergab aber, daß der V erklagte 
keinerlei ehewidrige Beziehungen zu anderen F rauen  
unterhalten  hat.

Die dauernden S treitigkeiten  zwischen den Parteien, 
hervorgerufen durch das ständige N achspionieren der 
K lägerin auf Grund ih rer m aßlosen E ifersucht, haben 
die Ehe schließlich so tief zerrü tte t, daß beide Parteien  
keinerlei Liebe m ehr zueinander haben und keine gegen
seitige A chtung m ehr besitzen. Liebe und A chtung aber 
sind gerade die w ichtigsten V oraussetzungen fü r  eine 
gesunde Ehe. Fehlen diese beiden Voraussetzungen, 
dann ha t die Ehe fü r die E hegatten  ihren Sinn ver
loren. Beide P arte ien  leiden körperlich und seelisch bei 
einem Fortbestehen der Ehe. Die K lägerin is t bereits 
in nervenärztlicher Behandlung. Der V erklagte wird 
durch das dauernde N achspionieren auf den D ienst
stellen usw. in seinen A rbeitsleistungen erheblich be
ein träch tig t. Die Gesellschaft is t aber daran  in ter
essiert, daß unsere B ürger gesund und leistungsfähig

bleiben und am  A ufbau ak tiv  m itarbeiten. Die Gesell
schaft ist daher an  der A ufrechterhaltung der Ehe der 
Parteien , die einen Zustand erreicht hat, der ihnen die 
Freude am Leben nim m t und ihre A rbeitsk raft zer
stört, n icht interessiert.

D as Gericht sprach die Scheidung der Ehe gem äß § 8 
der Eheverordnung aus.

Quelle: Rechtsprechungsbeilage zur Zeitschrift „DER 
SCHÖFFE“ 1. Q uartal 1957 N r. 1, S. 12 f.

DOKUMENT 245

U rteil des B ezirksgerichts Halle
vom 23. F eb ruar 1956 

— 3 SRa 159/55 —
§ 8 EheVO.

Welche Gründe können die Scheidung einer jungen Ehe 
rech tfertigen  ?

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Die eingehende V ernehm ung der P arte ien  vor dem Be
rufungssenat h a t ergeben, daß ernstliche Gründe vor
liegen, die eine Scheidung der Ehe der P arteien  recht- 
fertigen.
W enn auch die W ohnverhältnisse der P arte ien  n icht 
g u t waren, so haben diese doch nicht allein zum  Schei
te rn  der Ehe geführt.

Jeder der E hepartner fü h rte  sein eigenes Leben. Auch 
Versuche der Versöhnung, an denen sich einm al ein 
V orgesetzter des V erklagten beteiligte, der sich auch 
fü r  die Beschaffung einer W ohnung fü r  die P arteien  
einsetzen wollte, scheiterten.

N unm ehr weigern sich beide P arteien , die Ehe fo rt
zusetzen. Die K lägerin erk lärt, sie könne sich ih r jun
ges Leben nicht durch eine Ehe vergällen lassen, die 
n u r noch form al bestehe, den P arte ien  B itternisse be
reite, und in der kein gegenseitiges V ertrauen m ehr be
stehe. Ih re  berufliche T ätigkeit als M aschinistin ver
lange den ganzen E insatz ihrer Person und vertrage 
keine Schm älerung der A rbeitsfreudigkeit infolge einer 
ze rrü tte ten  Ehe.
Der V erlauf der Ehe der P arte ien  zeig t tro tz  ihres k u r
zen Bestehens, daß die Ehegem einschaft der Parteien, 
die in W irklichkeit n u r noch der F orm  nach besteht, 
ihren Sinn und W ert fü r  die Eheleute selbst, fü r  das 
gem einsam e Kind und die Gesellschaft verloren hat. 
Beide P arteien  haben es absolut n icht verstanden, ihre 
Ehe harm onisch zu gestalten.

Den P arte ien  w ird dringend nahegelegt, im  F alle einer 
W iederverheiratung zu bedenken und zu beherzigen, 
daß die Ehe in unserem  A rbeiter-und-B auern-S taat eine 
Gem einschaft ist, die fü r  das Leben geschlossen wird, 
sich auf das Prinzip der Gleichberechtigung, der gegen
seitigen A chtung und Liebe der E hegatten  gründet und 
der gem einsam en Entw icklung der Eheleute sowie der 
Erziehung der K inder im  Geiste der D em okratie und 
des Sozialismus dient.

Quelle: „N EU E JU STIZ“ Nr. 9 vom 5. Mai 1956;
S. 287 f.

*

Eine Trennung der Ehe aus wirtschaftspolitischen Er
wägungen wird auch dann für gerechtfertigt gehalten, 
wenn der an der Zerrüttung der Ehe schuldlose Ehegatte
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